
zen. Der Vertrag von Amsterdam (1999)
überführte die Schengener Zusammen-
arbeit in den Rahmen der EU und gab
weite Teile der Zuwanderungspolitik in
die Verantwortung der Gemeinschaft.
Die Teilbereiche der A. haben sich un-
terschiedlich entwickelt. In der Asylpo-
litik einigten sich die EU-Mitgliedstaa-
ten auf gemeinsame Mindeststandards
sowie auf Kriterien, um die Zuständig-
keit für Asylanträge zu bestimmen. Die
Visapolitik der Mitgliedstaaten folgt
weitgehend EU-Vorgaben. Im Bereich
der legalen Zuwanderung gibt es hinge-
gen kaum EU-Regelungen; dieser Be-

reich unterliegt fast vollständig der na-
tionalen Steuerung. Kernbereich der A.
ist die Bekämpfung der illegalen Migra-
tion, in die immer stärker auch die Her-
kunftsländer und EU-Nachbarstaaten
einbezogen werden. Auch der Schutz
der EU-Außengrenzen wird immer
wichtiger, was sich etwa in der Grenz-
schutzagentur FRONTEX oder in ge-
meinsamen Operationen im Mittelmeer
zeigt. Zentral für die A. ist der große
Einfluss nationaler Akteure im Politik-
prozess, v. a. über den Rat der Justiz-
und Innenminister, der ein zentraler Ort
der Entscheidungsfindung ist. Kritiker
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Auf der Suche nach Schutz in der EU

2007 stellten 208.200 Menschen in einem EU-Land einen Asylantrag
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Die wichtigsten Herkunftsländer und Zahlen der Asylanträge:

Abb. 1




